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PLANLICHE FESTSETZUNGEN

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Irsee erlässt aufgrund §2 Abs.1, sowie §§ 8, 9 , 10 u. 12 des Baugesetzbuches (BauGB), der
Baunutzungsverordnung (BauNVO), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan als Satzung.

2.0 Maß der baulichen Nutzung ( §§ 16 - 21 BauNVO)

2.1

MI1
vgl. Einschriebe in der

Tabelle
z.B. GR ≤
350m²

Im MI1 - Mischgebiet mit Erhaltungsgebiet - wird die bauliche Ausnutzung der prägenden
Gebäude mittels Baugrenzen und Baulinien festgesetzt.
Die zulässsige Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen (GR) im Sinne des § 16
Abs. 2 Nr. 1 BauNVO wird je Baugrundstück festgesetzt. Zulässige Grundfläche ist der
Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf,
einschließlich der Grundflächen der Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 BauNVO.

2.2

MI2
vgl. Einschriebe in der

Tabelle
z.B. GRZ ≤ 0,3

z.B. GR ≤
350m²

Im MI2 - Mischgebiet außerhalb des Erhaltungsgebiets - wird eine GRZ festgeschrieben,
z.B. GRZ ≤ 0,3.
Darüber hinaus wird eine zulässige Grundfläche festgesetzt. Diese zulässige GR regelt
den gesamten Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden
darf, einschließlich der Grundflächen der Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2
BauNVO.

NN

TEXTLICHE   FESTSETZUNGEN
15. Erhaltungsgebiet gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB

15.1 für den Bereich des MI1 im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird ein Erhaltungsgebiet nach
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB festgesetzt. Der Erhalt des historischen Kernbereichs mit seiner
städtebaulichen Eigenheit / Besonderheit aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt wird festgelegt.

15.2 Der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen bedürfen der Genehmigung.
Ebenso die Errichtung baulicher Anlagen.

15.3 Die Genehmigung des Rückbaus, der Änderung und der Nutzungsänderung darf nur versagt werden, wenn
die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild oder die
Ortsgestalt  prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer
Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die
städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.
Die Beurteilungskriterien / Erhaltungsgründe sind der Begründung zu entnehmen. Vgl. detaillierte Darstellung
zu den Einzelanwesen  (Pkt. 14.4 der Begründung).

4.3 Verkehrserschließung

4.4 Fußweg, wassergebundene Decke

4.5 Gehrecht für die Allgemeinheit

4.6
Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde Irsee für den öffentlichen Abwasserkanal
Die Leitungstrasse muss dauerhaft zugänglich gehalten werden und darf nicht überbaut
werden; auch nicht von Nebengebäuden oder verfahrensfreien Bauwerken.

FW

17. Gestaltung der unbebauten Flächen

17.0 Für E- und D-Gebäude gelten vorrangig die Gestaltungsvorgaben der Beschreibungen zu den
Einzelanwesen (Pkt. 14.4 der Begründung). Bauliche Änderungen an Denkmalgebäuden sind mit dem
Denkmalamt abzustimmen.

17.1 Der natürliche Geländeverlauf ist zu erhalten.
Höhendifferenzen sind durch natürliche Geländeverzüge und Böschungen auszugleichen.
Zur Geländeabfangung notwendige Stützmauern sind zulässig. Diese sind in Naturstein oder
Ziegelmauerwerk zu verblenden.

17.2 Zäune sind bis max. 1,2 m zulässig. Zulässig sind Metallzäune nach historischem Vorbild bzw. senkrechte
Holzlattenzäune. Eine durchgängige Sockelausführung ist unzulässig. Korridore zur Kleintierwanderung sind
offenzuhalten.

17.3 Abgrabungen zur Belichtung von evtl. Kellerräumen sind nicht zulässig.

17.4 Die Versiegelung ist auf ein unbedingt notwendiges Maß zu beschränken. Vorzugsweise sind
wasserdurchlässige Beläge zu verwenden.

18. Werbeanlagen

18.1 Werbeanlagen als eigene bauliche Anlagen sowie Werbeanlagen auf Dachflächen und als Dachaufbauten
sind unzulässig.

18.2 Sonstige Werbeanlagen wie Fahnen, Fahnenmasten, Lichtwerbung sind unzulässig.

18.3 Zulässig sind: zurückhaltende, unbeleuchtete oder nur indirekt beleuchtete Werbung oder aufgemalte
Beschriftung bis zu einer Größe von 1,5 m²

19. private Verkehrsflächen
Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung und deren Tragschichten nur
Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind.
30 % Fugenanteil, wasser- und luftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter,
wassergebundene Decke oder gekieste Oberflächen.

8.0 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

8.1 D
Bauwerke, die dem Denkmalschutz unterliegen
das Denkmalrecht ist hier entsprechend zu beachten. Jegliche bauliche Veränderung an
Gebäude und Grundstück unterliegen der Genehmigungspflicht durch die untere
Denkmalschutzbehörde

8.2 Abwasserkanal (Bestand)

1. Der Gemeinderat des Marktes Irsee hat in der Sitzung vom 14.10.2025 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 21.01.2026 ortsüblich
bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung
für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.04.2026 hat in der Zeit vom 11.05.2026 bis
22.06.2026 stattgefunden. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes i.d. Fassung v. 14.04.2026 wird in der Zeit
vom 11.05.2026 bis 22.06.2026 im Internet veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurde der Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
14.04.2026 mit der Begründung im Rathaus, Meinrad-Spieß-Platz 1, 87660 Irsee während der Öffnungszeiten
Dienstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie in der
Verwaltungsgemeinschaft Pforzen, Bahnhofstraße 7, 87666 Pforzen während der allgemeinen Dienststunden
und zwar Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr für
jedermann zur Einsicht öffentlich ausgelegt.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.04.2026 hat in der Zeit vom ........... bis
............. stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__.2026 wurden die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2026 bis __.__.2026 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d. Fassung v. ................... wurde mit der Begründung gem. § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom .................... bis ...................... im Internet veröffentlicht und in der Gemeinde Irsee
und der VG Pforzen für jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __.__.2026 den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom __.__.2026 als Satzung beschlossen.

      Markt Irsee, den __.__.2026

      1. Bürgermeisterin, Dr. Angela Städele                  (Siegel)

7. Ausgefertigt

      Markt Irsee, den __.__.2026

     1. Bürgermeisterin, Dr. Angela Städele                            (Siegel)

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am __.__.2026 gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 HS 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

      Markt Irsee, den __.__.2026

      1. Bürgermeisterin, Dr. Angela Städele                   (Siegel)

VERFAHRENSVERMERKE

1.0 Art der baulichen Nutzung

1.1 MI Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

Unzulässig sind im gesamten Mischgebiet die Nutzungen nach § 6 BauNVO Abs. 2
Nr. 6) Gartenbaubetriebe, Nr. 7) Tankstellen und Nr. 8) Vergnügungsstätten.
Auch nicht ausnahmsweise zulässig, sind die Nutzungen nach § 6 BauNVO Abs. 3 in
dem zentralen Teil des Mischgebietes der überwiegend durch gewerbliche Nutzung
geprägt ist. - In den 2 Teilbereichen des Mischgebiets werden unterschiedliche
Nutzungsschwerpunkte festgelegt:

MI1
Schwerpunkt "Dorfkern" (Gebietserhaltungsanspruch) - mit einer stärkeren gewerblichen
Prägung im Bereich des Erhaltungsgebiets
Allgemein zulässig sind die Nutzungen nach § 6 BauNVO Abs. 2, Pkte. 1-5, wobei
_bei Fl.Nr. 57/3, 57/5, 38/3 (ehem. Schmiede) und 65 (Biomarkt) eine Wohnnutzung
  ausgeschlossen ist.
_bei Fl.Nr. 67T (Hs.Nr. 5 Gasthaus) wird eine Wohnnutzung im EG ausgeschlossen;
  im OG sind max. 30% der Grundfläche für Wohnen nutzbar.
_bei Fl.Nr. 67T (Ber. Hs.Nr. 5a) kann eine Wohnnutzung entstehen.
_bei Fl.Nr. 65 ("Biomarkt") Halle mit Galerien: Einrichtung f. Versorgung u. kulturelle,
  soziale Nutzungen
_bei Fl.Nr. 58 (Stockfabrik) wird die Wohnnutzung auf max. 50% der EG-Flächen
  beschränkt. Die restliche EG-Fläche soll d. Erhalt d. Industrie-Kultur-Denkmals
  vorbehalten werden.
_bei Fl.Nr. 57 soll ein Wohnen für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf (i.S.e.
  gemeinwohlorientiertes Wohnvorhaben (z.B. eines altengerechten Wohnens /
  Generationenwohnens) entstehen.

MI2
Umstrukturierungsbereich ehem. "Dorfgebiet" - Prägung: gemischte Nutzung
Bereich mit einem höheren Wohnanteil
Allgemein zulässig sind die Nutzungen nach § 6 BauNVO Abs. 2, Pkte. 1-5

7.0 Sonstige Planzeichen

7.1 Geltungsbereich Bebauungsplan

7.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

7.3 Abgrenzung unterschiedliches Maß der baulichen Nutzung

7.4 E

Erhaltenswerte Gebäude (vgl. Abschnitt zur Erhaltungssatzung / Erhaltungsgebiet i.d.
Begründung)
Die Gemeinde legt auf Grundlage von § 172 BauGB in diesem Bebauungsplan ein
Gebiet (MI1) fest, in dem zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf
Grund seiner städtebaulichen Gestalt, der Rückbau, die Änderung oder die
Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung bedürfen.

7.5 Firstrichtung; eine durchgehende Firsthöhe ist einzuhalten

7.6 zu entfernendes Bauwerk

7.7 Bemaßung

3.0 Bauweise, Baulinie, Baugrenzen (§ 22 - 23 BauNVO)

3.1 Baulinie

3.2 Baugrenze

3.3 a
abweichende Bauweise: Mit den Baufenstern und den Höhenbeschränkungen wird in
diesem Erhaltungsgebiet (Bereich MI 1) eine Grenzbebauung bzw. ein Unterschreiten
des nach BayBO geforderten Mindestabstands ermöglicht.

3.4 o offene Bauweise

4.0 Verkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Straßenbegrenzungslinie

4.2 öffentliche Verkehrserschließung: Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Nachrichtliche Übernahme:

N1 Satzungen Markt Irsees,
die im Bereich dieses Bebauungsplanes anzuwenden sind

1. Stellplatzsatzung

2. Baumschutzverordnung

Hinweise durch Text
H1. Auf das Plangebiet einwirkende Immissionen (Geruch, Staub, Lärm, Erschütterungen), welche durch die

Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen Flächen entstehen, auch über das übliche Maß
hinausgehend, sind zu dulden. Vorzugsweise auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach
Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder während der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die
Wetterlage solche Arbeiten erzwingt.

H2. Grundwasser / Starkregenereignisse

a) Der Abschluss einer Elementarversicherung wird empfohlen.
b) Eine hochwassersichere Bauweise wird empfohlen.
c) Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z.B.
    Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit
    der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis
    Kontakt aufzunehmen.

H3. Eventuelle zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das BLfD oder die Untere
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

H4. Boden: Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen (insbesondere des
Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden getrennt
abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und einer möglichst hochwertigen
Nutzung zuzuführen. Zu berücksichtigen sind hierbei die DIN 18915 und die DIN 19731. Wir bitten
weiterhin das Merkblatt „Bodenkundliche Baubegleitung - Leitfaden für die Praxis“ des Bundesverbandes
Boden e.V., sowie die Hinweise in der DIN 19639 zu beachten.

H5. Fällungen und starke Rückschnitte von Bäumen, Sträuchern und Hecken sind nur außerhalb der
Vogelbrutzeit erlaubt, um Verbotstatbestände nach § 44BNatSchG zu vermeiden und daher generell 
nach § 39 Abs. 5 BNatSchG vom 01. März bis 30. September verboten.

H6. Im Plangebiet befinden sich keine altlastenverdächtigen Ablagerungsflächen.
Hinweis: Bei Bauarbeiten im Bereich der Zapfsäule (Fl.Nr.38 / 10) der Gemarkung Irsee ist mit Belastungen
durch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) und Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) zu
rechnen.

H7. Brandschutz: es wird auf das Merkblatt der Kreisbrandinspektion des Landkreises Ostallgäu hingewiesen.

H8. Der Planung liegt folgendes Aufmass zugrunde
"Bestandslageplan v. 23.03.2023" vom Büro Photon, Vermessung u. Fotogafie GmbH, Irsee

16. Gestaltung baulicher Anlagen

16.0 Für E- und D-Gebäude gelten vorrangig die Gestaltungsvorgaben der Beschreibungen zu den Einzelanwesen
(Pkt. 14.4 der Begründung). Bauliche Änderungen an Denkmalgebäuden sind mit dem Denkmalamt
abzustimmen.

16.1 Für E- und D-Gebäude ist die bestehende Dachneigung zu erhalten bzw. wieder herzustellen.
Für die weiteren Gebäude wird eine Mindest-Dachneigung von 35° festgesetzt.

16.2 Für untergeordnete Gebäude (wie bspw. Anbauten u. Wintergärten) sowie Garagen oder überdachten
Stellplätzen (Carpots) sowie kleine Nebengebäude sind Abweichungen von Satteldachformen zulässig.
Pultdächer sind ab einer DN von 5° zulässig und sollten bei flacher Ausbildung begrünt werden.
Unzulässig sind: Flachdach und Tonnendach.

16.3 Die im Planbild dargestellte Firstrichtung ist bindend.
Untergeordnete Bauteile sind davon ausgenommen.

16.4 Dachdeckung: naturrote o. rotbraune Dachziegel.

16.5 MI 1: Photovoltaik- und Solarthermie-Elemente sind zulässig, sofern diese plan im Dach als sog.
"Indachanlagen" ausgebildet werden. Sie müssen als rechteckige Flächen ausgebildet werden und dürfen
nicht im Bereich von Dachüberständen liegen. Denkmalpflegerische Vorgaben sind zu beachten.
MI 2: Photovoltaik- und Solarthermie-Elemente sind zulässig, sofern diese plan mit der Dachneigung
ausgebildet werden. Sie müssen als rechteckige Flächen ausgebildet werden und dürfen nicht im Bereich
von Dachüberständen liegen.

16.6 MI 1/Erhaltungsgebiet: Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind unzulässig.
Ausnahme: zur Dachraumbelüftung sind kleinteilige Schleppgauben in Absprache mit dem Landesamt für
Denkmalpflege zulässig. Bestehende Dachaufbauten genießen Bestandsschutz und dürfen in gleicher Art
neu errichtet werden.

16.7 MI 2: Dacheinschnitte sind unzulässig.
_Widerkehr und Quergiebel sind mit einer Breite bis max. 1/3 der Gebäudelänge zulässig.
_Quergiebel müssen einen Mindestabstand von 4,0m zur Gebäudeecke aufweisen
_der First zulässiger Widerkehren u. Quergiebel muss deutlich unter dem Hauptfirst liegen (mind. 1,0m)
_Dachaufbauten sind erst ab einer DN größer 28° zulässig.
_Satteldach- o. Schleppgauben sind bis zu einer max. Breite (Außenmass) von 1,3 m zulässig; der Abstand
  zwischen den Gauben muss mind 1,5 x Gaubenbreite betragen, bzw. der Abstand zum Ortgang mind. 2,5 m

16.8 Dachüberstände sind bis max. 1,2 m (traufseitig) und max. 1,0 m (giebelseitig) zulässig;
Die abweichenden Vorgaben bei E- und D-Gebäuden sind zu beachten.

16.9 Die Fassaden sind als Lochfassade auszubilden.

G

Fl.Nr. Gebiets-
art

Schutzwürdig-
keit:

D -Baudenkm.
E-Gebäude

GR* GRZ Geschosse max. WH
in m üNN

max. FH in
m üNN

Bau-
weise

Dach- **
form

55 MI 1 D ≤ 350 zwingend II 747,50 751,80 a (Mans.-)
WD

57 MI 1 ≤ 650
zwingend II
(westl. u. östl. BF);

 zwing. I (Zw.-B.)

745,25 (westl. BF)

742,90  Zw.B:

744,50 (öst. BF)

750,00 (westl. BF)

744,40  Zw.-B.:

748,75  (östl. BF)

a SD

57/3 u. 57/5 MI 1 E ≤ 130 zwingend I 742,95 nordseit.

743,20 südseit.

746,30
745,50 (Anbau)

a SD

58 MI 1 D ≤ 320 zwingend II 745,25 748,70 a SD

59T MI 1 E ≤ 725 zwingend II 747,30 752,95 a SD

63 MI 1 D ≤ 650 zwingend II 753,05 760,90 a SD

65 MI 1 E ≤ 540 zwingend II 746,50
744,50 Dachüberst .

751,45 a SD

67
Hs.Nr. 5
Hs.Nr. 5a

MI 1 D ≤ 970 zwingend II 746,35
746,25

755,05
751,10

a SD

66 MI 1 E ≤ 450 zwingend II 749,60 755,65 a
SD

u. angewalmt.
Dach i. N.

1 MI 2 -- ≤ 600 0,3 max. II+D
max.II

745,35
742,20 (westl. BF)

748,90
745,70 (westl. BF)

o WD
SD

54 MI 2 -- ≤ 610 0,3 max. II 748,15 (Best.)

746,70 (östl. BF)

752,90
750,20 o SD

62 MI 2 -- ≤ 600 0,3 max. II+D SO: 757,85
SW: 757,15

SO: 761,55
SW:760,90 o SD

64 u.
64/3 MI 2 -- ≤ 700 0,4 max. II+D 748,30 753,35 o SD

66/1, 66/3 u.
66/4 MI 2 -- ≤ 460 0,3 max. II+D 746,40 750,70 o SD

68, 68/2,
68/3 u. 68/4 MI 2 -- ≤ 700 0,3 max. II+D (Best.)

max. II (östl. BF)

743,30
742,70

751,05
746,20 o SD

69/2 MI 2 -- ≤ 170 0,3 max. II 740,90 745,85 o SD

*) Die zulässsige Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen (GR) im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO wird je Baugrundstück
festgesetzt. Zulässige Grundfläche ist der Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf, einschließlich
der Grundflächen der Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 BauNVO.
> Im MI 1 bestimmen die Baulinien und Baugrenzen die überbaubare Fläche, d.h. die darüber hinausgehende GR-Fläche dient der

Zuwegung und kann als (offene) Stellplatzfläche dienen.
> Im MI 2 wird mit der zul. GRZ innerhalb der Baufenster die max. zulässige Grundfläche der Hauptnutzung geregelt.  Die darüber

hinausgehende GR-Fläche dient den Anlagen nach §19 Abs. 4  (z.B. Stellplätze, Zuwegungen, Nebenanlagen, etc.)
> Im MI 2 wird die Geschossigkeit analog der ursprünglichen B-Pläne (Nr. 7 und Nr. 12) beibehalten.

L

2.3

vgl. Einschriebe in der
Tabelle

 z.B.
WH ≤ 475,15 üNN

z.B.
FH ≤ 747,25 üNN

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen ist mit der  tabellarischen Übersicht "Pkt. 13.
Festsetzung z. Maß d. baul. Nutzung etc. " festgelegt:
Es wird die max. zulässige Wandhöhe bzw. Firsthöhe in m üNN angegeben.
Den unteren Bezugspunkt stellt das natürliche Gelände dar (vgl. Aufmass v. März 2026);
das Bestandsgelände darf max. um ± 0,5m verändert werden.
der obere Bezugspunkt für die Wandhöhe (WH) wird analog BayBO bestimmt.

6.0 Wasserfläche ( §9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

6.1 Bach / Werkskanal Bestand

9. Garagen und Nebengebäude
Im MI 1 sind außerhalb der festgesetzten Baufenster Garagen und Nebengebäude unzulässig.
Im Bereich des MI 2 können Garagen und Nebengebäude auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden.
(Es gelten die Vorgaben des § 19 Abs. 4 BauGB).

10. Artenschutz
Bei Baumfällungen und Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden ist besondere Rücksicht auf
potentielle Vorkommen von Vögeln, Fledermäusen und anderen Kleinsäugern zu nehmen.
Es ist sicherzustellen, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände verletzt werden.
Die gesetzlichen Schutzzeiten sind einzuhalten.
Um Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 BNatSchG zu vermeiden, ist eine Kartierung
von Gebäudebrütern und Fledermäusen an den abzureißenden Gebäuden durchzuführen.
Ggf. sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen festzulegen.

Lage in der Ortschaft

11. Grünflächen:

11.1 Die in der Bebauungsplanzeichnung mit Planzeichen 5.1 festgesetzten privaten Grünflächen sind flächig zu
begrünen und als solche zu erhalten. Die Flächen dürfen nicht versiegelt, auch nicht durch Nebengebäude
bebaut und nicht befahren werden; ausgenommen zu Pflege- und Unterhaltszwecken.
Bei Ersatz- und Ergänzungspflanzungen sind folgende Qualitäten einzuhalten:

Pflanzgüte für Bäume:
zweiter Wuchsordnung, 2 x verpflanzt, mit Ballen.

Pflanzgüte für Obstbäume:
Hochstamm, Kronenansatz 1,80 m und Halbstamm Kronenansatz 1,60 m.

Pflanzgüte für Sträucher: 2 x verpflanzt, 60-100 cm.

Die Auswahl kann gemäß nachstehender Liste erfolgen:
Obstbäume
Äpfel: Berner Rosenapfel

Klarapfel
James Grieve
Glockenapfel

Birnen: Clapps Liebling
Gellerts Butterbirne

Kirsche: Hedelfinger
Zwetschge: Wangenheims Früh

Sträucher, Mindestqualität: 2 x v. H. 60 -100 cm
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss
Euonymus europaeus Pfaffenhüttchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Zusätzlich kommen standortgerechte Arten und Sorten von Wildsträuchern und Wildrosen in Betracht.
Aus naturschutzfachlicher Sicht sollen fremdländische Gehölze sowie rot- und gelblaubige bzw.
blaunadelige Gehölze innerhalb des Plangebietes möglichst nicht verwendet werden; ihr Anteil beträgt
maximal 25 % der heimischen Arten.

11.2 Es gilt die Baumschutzsatzung des Marktes Irsee.

MI 1
mit Erhaltungsatzung

MI 2

14. Tabellarische Übersicht zu den   FESTSETZUNGEN
zum Maß der baulichen Nutzung und Detailfestsetzungen

TEXTLICHE   FESTSETZUNGEN

12. Freiflächengestaltungsplan
Mit der Vorlage des Bauantrags ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan für
den Bereich der privaten Freiflächen vorzulegen. Darzustellen sind:
· Verkehrsflächen (Zufahrten, Stellplätze, Hauszugang) u. deren Oberflächenbefestigungen
· Art und Umfang der Bepflanzung / Begrünung
· Höhenentwicklung des Geländes in Bestand und Planung
(für die Bestandsdarstellung ist ein topografisches Aufmaß vorzulegen)

13. Grundwasser, Niederschlagswasser, Starkniederschläge
13.1 Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten Flächen ist soweit möglich, auf den

Baugrundstücken ordnungsgemäß zu entsorgen.
Die Versickerung soll vorzugsweise breitflächig und über eine mindestens 30 cm mächtige bewachsene
Oberbodenzone erfolgen.

13.2 Verunreinigtes Oberflächenwasser (Straßenwasser) ist in den Mischwasserkanal einzuleiten.
Bedarfsweise sind Reinigungsschächte anzulegen.

**) Im MI 1 ist die bestehende Dachform beibehalten. Vgl. Beschreibungen zu den Einzelanwesen Pkt. 14.4 in der Begründung

Hinweis: die maßgebliche Grundstücksfläche nach § 19 (3) BauNVO beinhaltet in Irsee ausgewiesene private Grünflächen.
Diese Regelung wird beibehalten. Hingegen sind Flächen, die mit Geh, Fahr- und Leitungsrechten belegt sind, aus der maßgeblichen
Grundstücksfläche herauszurechnen.

5.0 Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 18, 20 u. 25 und Abs. 1(a) BauGB)

5.1 private Grünfläche

5.2 öffentliche Grünfläche, Gewässerbegleitgehölz

5.3
Baum, der entnommen werden kann;
Ersatzpflanzung klimagerechtes Gehölz auf dem Grundstück

5.4 Erhalt Baum (Bestand erhalten)

5.5 Baumstandort f. Neupflanzung

5.6 Strauchgruppe Bestand, erhalten

5.7 Gartenhecke Bestand, erhalten

5.8 Bauerngarten / Nutzgarten /Terrassengarten: Bestand erhalten und pflegen

5.9 historische Stützmauer, Bestand erhalten

8,0
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